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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Alois Kainz hat am 6. Mai 2025 unter der Nr. 1976/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Auszahlungen aus dem NPO-

Unterstützungsfonds für Freiwillige Feuerwehren“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zur Frage 1: 

• Wie viele Freiwillige Feuerwehren waren bundesweit im Zeitraum 2019 bis 2023 im 

Einsatz? (Bitte um Angabe nach Jahren und Bundesland) 

a. Wie viele sind es aktuell? 

Dies Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für Inneres. Auf die 

Beantwortung der Anfrage 16901/J XXVII. GP der Abgeordneten Klaus Köchl, Mario Lindner, 

Genossinnen und Genossen vom 17. November 2023 (16369/AB XXVII. GP) darf verwiesen 

werden. 

Zu den Fragen 2, 3 und 7: 

• Wie hoch waren die jährlichen Fördermittel, die den freiwilligen Feuerwehren in den 

Jahren 2019 bis 2023 insgesamt zur Verfügung gestellt wurden? 
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• Wie unterscheiden sich die Förderbeträge der Jahre 2020 bis 2022 (Pandemiejahre) von 

jenen des Jahres 2019 (z.B. hinsichtlich Zusammensetzung, Voraussetzungen etc.)? 

a. Welche spezifischen Änderungen wurden aufgrund der Pandemie vorgenommen? 

• Für welche konkreten Zwecke wurden die Fördermittel hauptsächlich verwendet (z.B. 

Ausrüstung, Ausbildung)? 

Vom Bundesministerium für Inneres wurden der Österreichische 

Bundesfeuerwehrverband und der Landesfeuerwehrverband Vorarlberg gefördert. An 

diese wurden insgesamt folgende Förderbeträge ausbezahlt: 

Jahr Auszahlung in Euro 

2019 173.500,33 

2020 89.300,24 

2021 135.834,27 

2022 183.388,85 

2023 130.989,12 

Die Förderbeträge der Jahre 2020 bis 2022 unterscheiden sich grundsätzlich nicht von den 

Förderungen des Jahres 2019. Die Förderungen bezogen sich auf die Durchführung von 

Selbstschutz-Kursen, den Druck eines Feuerwehr-Magazins, Bezugskosten eines 

Feuerwehr-Offiziers, Aus- und Weiterbildung von Rettungsteams 2018 aus Vorarlberg, 

Veranstaltungen und eine spezielle Feuerwehr-Applikation. 

Zu den Fragen 4 bis 6 und 15 bis 24: 

• Wie viele Anträge auf Unterstützung aus dem NPO-Unterstützungsfonds wurden von 

Freiwilligen Feuerwehren in den Jahren 2019 bis 2023 gestellt? (Bitte um Angabe nach 

Jahren) 

a. Wie viele dieser Anträge wurden bewilligt? 

b. Wie viele dieser Anträge wurden abgelehnt? 

• Welche Gesamtsumme wurde aus dem NPO-Unterstützungsfonds an Freiwillige 

Feuerwehren in den Jahren 2019 bis 2023 ausgezahlt? (Bitte um Angabe nach Jahren) 

a. Wie hoch war die durchschnittliche Fördersumme pro Freiwilliger Feuerwehr im 

genannten Zeitraum? 

• Welcher Anteil der gesamten NPO-Fördermittel entfiel auf die Freiwilligen 

Feuerwehren im Vergleich zu anderen Non-Profit-Organisationen? 

• Wie hoch waren die durchschnittlichen jährlichen Betriebskosten (z.B. für Ausrüstung, 
Instandhaltung, Ausbildung etc.) der Freiwilligen Feuerwehren in den Jahren 2019 bis 
2023? 
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• Wie haben sich diese Kosten im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau 2019 verändert? 

• Welche pandemiebedingten Zusatzkosten sind im Zeitraum 2020 bis 2022 angefallen 

(z.B. für Schutzausrüstung, Desinfektion, Testungen, zusätzliche Einsatzstunden)? 

• Wie hoch waren die pandemiebedingten Ausgaben im Zeitraum 2020 bis 2022 der 
Freiwilligen Feuerwehren, die vom Bund rückerstattet wurden? 

• Gab es während der Pandemie eine Erhöhung der Einsatzhäufigkeit oder - dauer? 

a. Wenn ja, wie hoch waren die daraus resultierenden Zusatzkosten? 

• Wie stark haben sich die Kosten für Einsatzbereitschaft verändert? 

• Welche Einnahmenausfälle entstanden den Freiwilligen Feuerwehren während der 

Pandemie 2020 bis 2022 aufgrund abgesagter Veranstaltungen? 

• Wurden diese Einnahmenausfälle durch öffentliche Fördermittel kompensiert? 

a. Wenn ja, in welcher Höhe? 

• Welche langfristigen Mehrkosten sind nach 2022 entstanden, weil während der 

Pandemie notwendige Investitionen oder Ausbildungen verschoben wurden? 

• Wie hoch waren etwaige Kosten für die Gewinnung oder Rückgewinnung von 

Freiwilligen, die ihre Tätigkeit während der Pandemie beendet habe 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres.  

Zur Frage 8: 

• Kam es zu unrechtmäßig ausgezahlten Förderbeträgen in den Jahren 2019 bis 2023? 

a. Wenn ja, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum? 

b. Wenn ja, an wen? 

c. Wenn ja, wurden unrechtmäßig ausgezahlte Fördergelder wieder zurückgefordert 

und auch zurückgezahlt? 

d. Wenn ja, wie konnten die Förderungen unrechtmäßig bezogen wurden? 

Nein. 

Zur Frage 9: 

• Liegen Ihrem Ministerium Evaluierungen vor, inwiefern die bereitgestellten 

Fördermittel zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Einsatzbereitschaft der 

Freiwilligen Feuerwehren beigetragen haben? 

Förderungen des Bundesministeriums für Inneres werden regelmäßig evaluiert.  
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Zur Frage 10: 

• Welche Kontrollmechanismen sind vorgesehen, um sicherzustellen, dass die 

Fördermittel zweckgebunden und effizient verwendet werden? 

Gemäß den „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 

Bundesmitteln“ (ARR 2014) wird bei jeder Förderung die ordnungsgemäße und 

zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel auf Basis eines Sachberichts und eines 

zahlenmäßigen Nachweises einschließlich der Zahlungsbelege geprüft, wobei diese 

Prüfung im Sinne der Trennung von Vergabe und Kontrolle durch eine andere 

Organisationseinheit durchgeführt wird als jener, die die Förderung gewährt hat. 

Zur Frage 11: 

• Wurden bei der Vergabe oder Verwendung der Fördermittel sonstige 

Unregelmäßigkeiten festgestellt? 

a. Wenn ja, welche? 

b. Wenn ja, mit welchen Konsequenzen? 

Im Zuge der Kontrolle der Verwendungsnachweise kann es zu Berichtigungen von 

Fördersummen kommen, die in der Folge korrigiert werden. Darüber hinaus wurden keine 

Unregelmäßigkeiten festgestellt. 

Zur Frage 12: 

• Welche zusätzlichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen wurden den Freiwilligen 

Feuerwehren während der Pandemie angeboten? 

a. Werden diese Unterstützungen nach wie vor angeboten? 

Aus Anlass der Pandemie wurden den Feuerwehren vom Bundesministerium für Inneres 

keine zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen angeboten. 

Zur Frage 13: 

• Wie wurde sichergestellt, dass es zu keiner Doppelförderung oder Überschneidung mit 

anderen Hilfsprogrammen kam? 

Es werden zu dem Zweck Abfragen im Transparenzportal vorgenommen. Zudem wird den 

Förderwerbern eine entsprechende Mitteilungspflicht auferlegt. Gemäß den ARR 2014 

haben haushaltsführende Stellen oder Abwicklungsstellen zudem bei Verdacht des 

Vorliegens unerwünschter Mehrfachförderungen andere in Betracht kommende 

Förderungsgeber zu verständigen. 
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Zur Frage 14: 

• Welche Maßnahmen plant Ihr Ministerium, um die finanzielle Resilienz der Freiwilligen 

Feuerwehren für zukünftige Krisensituationen zu stärken? 

Das Feuerwehrwesen bzw. die Freiwilligenpolitik stellen keinen Gegenstand der 

Vollziehung des Bundesministeriums für Inneres dar. Über die vorerwähnten Förderungen 

hinaus, die nach Maßgabe budgetärer Möglichkeiten weiterhin gewährt werden können, 

sind im Bereich des Bundesministeriums für Inneres daher keine weiteren Maßnahmen 

geplant.  

 

 

Gerhard Karner 
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